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Öffentliche Bekanntmachung vom 13.10.2022 

 

4. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Köln 

vom 30. September 2022 

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 08.09.2022 aufgrund des 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) und des § 2 des Kommunal–
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 
(GV NRW S. 712) - jeweils in der zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Satzung 
geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Hundesteuersatzung der Stadt Köln vom 19.12.2003 (Amtsblatt der Stadt Köln 
vom 23.12.2003, S. 719) in der Fassung der zum 1. November 2015 rückwirkend in 
Kraft getretenen 3. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung vom 14. Juli 2016 
wird wie folgt geändert: 

1. 

§ 3 Abs. 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst: 

„(2) Für Empfängerinnen und Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 
oder von laufender Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach 
dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches - Sozialhilfe - wird die Steuer auf 
Antrag auf 60,00 EUR jährlich ermäßigt, jedoch nur für einen Hund. Der Antrag 
auf Steuerermäßigung ist innerhalb von vier Wochen nach Aufnahme des 
Hundes, bei bereits versteuerten Hunden innerhalb von vier Wochen nachdem 
der die Steuerermäßigung begründende Tatbestand eingetreten ist, beim 
Steueramt der Stadt Köln zu stellen. Bei fristgerechter Antragstellung wird 
die Steuerermäßigung vom Ersten des Monats an gewährt, in dem der 
Ermäßigungsgrund eingetreten ist. Bei verspäteter Antragstellung wird die 
Steuerermäßigung vom Ersten des der Antragstellung folgenden Monats an 
gewährt. Sie gilt vorbehaltlich der Regelung des Abs. 3 Satz 2 für 36 Monate 
und wird auf Antrag bei Nachweis des Ermäßigungsgrundes jeweils um weitere 
36 Monate verlängert.“ 

„(3) Fallen die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung weg, so ist dies innerhalb 
von vier Wochen nach dem Wegfall dem Steueramt der Stadt Köln anzuzeigen. 
Die Steuer ist dann ab dem Ersten des Monats, der dem Wegfall folgt, wieder in 
voller Höhe zu erheben.“ 
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2. 

§ 4 Abs. 1 (b), Abs. 2, 3 und 4 werden wie folgt neu gefasst: 

„(1) [...] 

(b) für Hunde, die von einer natürlichen Person gehalten werden, aber 
regelmäßig als Rettungshunde bei einer staatlich anerkannten und/oder im 
öffentlichen Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisation eingesetzt sind und 
eine von der Stadt Köln anerkannte Ausbildung und Prüfung einer solchen 
Hilfsorganisation abgelegt haben oder sich in der Ausbildung zum Rettungs–
hund befinden. Der regelmäßige Einsatz im Rettungshundewesen ist von der 
betreibenden Organisation mindestens einmal im Kalenderjahr sowie auf 
Anforderung durch das Steueramt der Stadt Köln schriftlich nachzuweisen.“ 

„(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung nach Abs. 1 ist innerhalb von vier Wochen nach 
Aufnahme des Hundes, bei bereits versteuerten Hunden innerhalb von vier 
Wochen nachdem der die Steuerbefreiung begründende Tatbestand eingetreten 
ist, beim Steueramt der Stadt Köln zu stellen. Bei fristgerechter Antragstellung 
wird die Steuerbefreiung vom Ersten des Monats an gewährt, in dem der 
Befreiungsgrund eingetreten ist. Bei verspäteter Antragstellung wird die 
Steuerbefreiung vom Ersten des der Antragstellung folgenden Monats an 
gewährt. Wird die rechtzeitig beantragte Steuerbefreiung für einen neu im 
Haushalt aufgenommenen Hund abgelehnt, so wird die Steuer nicht erhoben, 
wenn der Hund binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des ablehnenden 
Bescheides wieder abgeschafft wird.“ 

„(3) Über die Steuerbefreiung wird eine Bescheinigung ausgestellt. Diese gilt nur für 
die hundehaltende Person, für die sie beantragt und bewilligt worden ist." 

„(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung weg, so ist dies innerhalb 
von vier Wochen nach Wegfall dem Steueramt der Stadt Köln anzuzeigen. Die 
Steuer ist dann ab dem Ersten des Monats, der dem Wegfall des 
Befreiungsgrundes folgt, wieder in voller Höhe zu erheben.“ 
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3. 

§ 5 Abs. 1 und 2 werden wie folgt neu gefasst: 

„(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund 
aufgenommen worden ist. Bei Hunden, die der hundehaltenden Person aus 
einem Wurf einer von ihr gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die 
Steuerpflicht mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund sechs Monate alt 
geworden ist. In den Fällen des § 2 Abs.3 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit 
dem Ersten des Monats, in dem der Zeitraum von drei Monaten überschritten 
worden ist. Bei Zuzug der hundehaltenden Person aus einer anderen Gemeinde 
beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des auf den Zuzug folgenden Monats.“ 

„(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund 
nachweislich veräußert oder sonst abgeschafft wird, abhandenkommt oder stirbt. 
Bei Wegzug einer hundehaltenden Person aus Köln endet die Steuerpflicht mit 
Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt. Bei verspäteter Anzeige (§ 8 Abs.2) 
über die Beendigung der Hundehaltung in Köln endet die Steuerpflicht mit Ablauf 
des Monats, in dem die Anzeige beim Steueramt der Stadt Köln eingeht.“ 

4. 

§ 8 Abs. 1 und Abs. 2 werden wie folgt neu gefasst: 

„(1) Die hundehaltende Person ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von vier 
Wochen nach der Aufnahme oder - wenn der Hund aus dem Wurf einer von ihm 
gehaltenen Hündin stammt - innerhalb von vier Wochen, nachdem der Hund 
sechs Monate alt geworden ist, beim Steueramt der Stadt Köln anzumelden. In 
den Fällen des § 2 Abs. 3 muss die Anmeldung innerhalb von vier Wochen nach 
dem Tage, an dem der Zeitraum von drei Monaten überschritten worden ist und 
in den Fällen des § 5 Abs. 1 Satz 4 innerhalb vier Wochen nach Zuzug erfolgen.“ 

„(2) Die hundehaltende Person hat den Hund innerhalb von vier Wochen, nachdem 
sie ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund 
abhandengekommen oder gestorben ist oder nachdem der Halter aus der Stadt 
Köln weggezogen ist, beim Steueramt der Stadt Köln schriftlich abzumelden. Mit 
der Abmeldung des Hundes ist die Hundesteuermarke bzw. Hundemarke an das 
Steueramt der Stadt Köln zurückzugeben.“ 
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5. 

§ 9 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Stadt Köln, Steueramt, übersendet für jeden angemeldeten Hund eine 
Hundemarke. Die jeweils gültige Marke ist außerhalb der Wohnung oder des 
umfriedeten Grundbesitzes von dem Hund sichtbar zu tragen. Die 
hundehaltende Person ist verpflichtet, den Beauftragten der Stadt Köln die 
gültige Hundemarke auf Verlangen vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der 
Hundemarke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt werden. Bei 
Verlust der Hundemarke ist die hundehaltende Person verpflichtet, dies dem 
Steueramt der Stadt Köln schriftlich mitzuteilen. Sie erhält in diesem Fall eine 
neue Hundemarke." 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen hingewiesen. 

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet: 

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes 
kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt." 

Köln, den 30.09.2022 Die Oberbürgermeisterin 
 gez. Henriette Reker 
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